VG WORT
Verwertungsgesellschaft WORT Miinchen

Bekanntmachung uber die Aufstellung eines Tarifs gem. § 38 Satz 1 VGG

Gemallk § 56 Abs. 1 Nr. 4 des Verwertungsgesellschaftengesetzes (VGG) wird
folgender Tarif fur die

Vergiitung fiir Nutzungen gemaR § 87g UrhG durch Suchmaschinen
und News-Aggregatoren fiir die Zeit seit dem 07.06.2021

veroffentlicht:
. Anwendungsbereich

Dieser Tarif gilt fir die offentliche Zuganglichmachung und Vervielfaltigung von Presse-
veroffentlichungen im Ganzen oder in Teilen gemal § 87g UrhG durch Suchmaschinen
und News-Aggregatoren in Deutschland fur die Zeit seit dem 07.06.2021.

Il. Vergiitung fur News-Aggregatoren
1.  Vergutung pro Kalenderjahr

Fur die in den Anwendungsbereich dieses Tarifs fallenden Nutzungshandlungen in einem
Kalenderjahr ist jahrlich eine Vergutung zu bezahlen.

2. Bemessungsgrundlage

Bemessungsgrundlage fir die Berechnung der Vergutung geman Ziffer 11.1. ist ein Anteil
von 11% an dem Nettoumsatz (Umsatz ohne Umsatzsteuer), den ein News-Aggregator in
dem jeweiligen Kalenderjahr fur die in den Anwendungsbereich des Tarifs fallenden Nut-
zungshandlungen erzielt.

3. Vergiitung

Die Vergutung errechnet sich als prozentualer Anteil der Bemessungsgrundlage gemaf}
Ziffer 11.2. zuzuglich der gesetzlichen Umsatzsteuer, derzeit 7%. Der prozentuale Anteil
nach dem vorstehenden Satz hat die gleiche Hohe wie der Repertoireanteil der von der
VG WORT vertretenen Presseverlage am Gesamtmarkt flr Presseveroffentlichungen in
Deutschland gemal Ziffer IV. dieses Tarifs.



4. Definition News-Aggregatoren

News-Aggregatoren im Sinne dieses Tarifs sind Dienste zur gebiindelten Zuganglichma-
chung von Presseveroffentlichungen (im Ganzen oder in Teilen) verschiedener Presse-
verleger, die nicht in Verbindung mit einer Suchmaschine im Sinne von Ziffer II.5. dieses
Tarifs angeboten werden.

lll. Vorlaufiger Vergiitungssatz fir Suchmaschinen
1.  Vergutung pro Kalenderjahr

Fur die in den Anwendungsbereich dieses Tarifs fallenden Nutzungshandlungen in einem
Kalenderjahr ist jahrlich eine Vergutung zu bezahlen.

2. Formel zur Berechnung des vorlaufigen Vergutungssatzes

Die vorlaufige tarifliche Vergltung fur Suchmaschinen fir ein Kalenderjahr berechnet sich
nach der folgenden Formel:

(1) prozentualer Anteil — in Hohe des Marktanteils der Suchmaschine im jeweiligen Ka-
lenderjahr gemal Ziffer 4 — an der Bemessungsgrundlage gemaf Ziffer 3.1.,

(2) prozentualer Anteil an dem so ermittelten Betrag entsprechend dem Repertoireanteil
der von der VG WORT vertretenen Presseverlage am Gesamtmarkt fur Presseverof-
fentlichungen in Deutschland gemaR Ziffer IV.,

(3) zuzuglich Umsatzsteuer hieraus in gesetzlicher Hohe, derzeit 7%.

Fiktives Berechnungsbeispiel: Bei einem Marktanteil einer Suchmaschine geman Ziffer 4
von 0,75 Prozent in einem bestimmten Kalenderjahr und einem Repertoireanteil der
VG Wort von 25% ergibt sich eine Vergltung von EUR 21.751 zuzlglich Umsatzsteuer
wie folgt:

(1) EUR 11.600.658 x 0,0075 = EUR 87.004
(2) EUR 87.004 x 0,25 = EUR 21.751
(3) zuzuglich Umsatzsteuer, derzeit 7%.
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3. Bemessungsgrundlage
3.1. Betrag

Bemessungsgrundlage fur die Berechnung der pro Kalenderjahr zu zahlende Vergltung
ist ein Betrag von EUR 11.600.658.

3.2. Ableitung des Betrages
Der Betrag gemaf 3.1. ist aus den folgenden Parametern abgeleitet:

(1) Jahrliche Zahlungen der Anbieter Google und Microsoft an die Verwertungsgesell-
schaft Corint Media GmbH fur Nutzungen von Presseveroffentlichungen der von der
Corint Media GmbH vertretenen Presseverlage im Sinne des § 87g UrhG fur die Zeit
seit dem 07.06.2021: Diese Zahlungen betragen vorlaufig EUR 4.000.000 (zuztglich
Umsatzsteuer) jahrlich gemaf den zwischen der Corint Media GmbH und den beiden
Anbietern getroffenen und 6ffentlich bekannt gemachten Interimsvereinbarungen.

(2) Marktanteil der von der Corint Media GmbH vertretenen Presseverlage am Gesamt-
markt flr Presseveroffentlichungen in Deutschland: Dieser Marktanteil wurde von der
Corint Media GmbH mit 36% angegeben. Hochgerechnet auf den Gesamtmarkt fur
Presseveroffentlichungen entsprechen die EUR 4.000.000 gemafR (1) einem Betrag
von EUR 11.111.111.

(8) Marktanteil der Anbieter Google und Microsoft am Gesamtmarkt fir Suchmaschinen
in Deutschland: Dieser Marktanteil wird mit 95,77% angenommen. Hochgerechnet auf
den Gesamtmarkt fur Suchmaschinen entsprechen die EUR 11.111.111 gemal (2)
einem Betrag von EUR 11.600.658.

4. Marktanteile von Suchmaschinen

Der Marktanteil einer Suchmaschine am Gesamtmarkt fur Suchmaschinen wird auf der
Grundlage der von unabhangigen Marktforschungsinstituten (beispielsweise Statista
GmbH) durchgeflihrten Reichweitenmessungen ermittelt.

Die sich fur die Zeit ab dem 07.06.2021 ergebenden und der Berechnung der tariflichen
Vergutung zugrunde zu legenden Marktanteile werden auf der Internetseite der VG WORT
unter https://www.vgwort.de/dokumente/tarif-uebersicht.nhtml (und dort unter ,Marktanteile
Suchmaschinen und Repertoireanteil der VG WORT* als Dokument direkt unterhalb die-
ses Tarifs verlinkt) verdffentlicht und regelmafig aktualisiert.
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5. Definition Suchmaschine

Suchmaschinen im Sinne dieses Tarifs sind Dienste zur allgemeinen Suche nach Online-
Inhalten.

6. Vorbehalt der nachtriglichen Anderung

Der Tarif fir Suchmaschinen beruht auf den vorlaufigen Zahlungen der Anbieter Google
und Microsoft an die Verwertungsgesellschaft Corint Media GmbH fir die Zeit ab dem
07.06.2021. Dementsprechend stellt dieser Tarif keine abschlieende Regelung dar.

Die VG WORT behalt sich vor, den Tarif fur Suchmaschinen mit riickwirkender Wirkung
fur die Zeit ab dem 07.06.2021 zu andern, sobald die Hohe der von den Anbietern Google
und Microsoft an die Verwertungsgesellschaft Corint Media GmbH zu leistenden Zahlun-
gen abschlielRend geregelt ist, etwa durch eine Vereinbarung oder durch eine gerichtliche
Entscheidung.

Die VG WORT wird in diesem Fall den Tarif fur Suchmaschinen riickwirkend unter Bezug-
nahme auf das Ergebnis einer solchen abschlieRenden Regelung entsprechend der Vor-
gehensweise neu berechnen, wie sie dieser Tarif fir die Berechnung der vorlaufig zu zah-
lenden Vergutung enthalt.

IV. Repertoireanteil der VG WORT

Der Repertoireanteil, der auf die von der VG WORT vertretenen Presseverlage am Ge-
samtmarkt fir Presseveroffentlichungen in Deutschland entfallt, wird auf der Grundlage
der Daten ermittelt, die durch die Informationsgesellschaft zur Feststellung der Verbreitung
von Werbetragen e.V. (IVW-Rubrik Online-Nutzungsdaten) erfasst werden.

Malgebend flr die Berechnung der Vergutung ist der Repertoireanteil, den die VG WORT
im jeweiligen Kalenderjahr hatte, fur das die Vergltung zu entrichten ist.

Die sich fir die Zeit ab dem 07.06.2021 flr abgeschlossene Kalenderjahre ergebenden
und der Berechnung der Vergutung zugrunde zu legenden Repertoireanteile der
VG WORT werden auf der Internetseite unter https://www.vgwort.de/dokumente/tarif-
uebersicht.html (und dort unter ,Marktanteil Suchmaschinen und Repertoireanteil der
VG WORT* als Dokument direkt unterhalb dieses Tarifs verlinkt) veroffentlicht.
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V. Rechteeinrdumung

1.  Umfang der Rechteeinraumung

Die Rechteeinrdumung umfasst das Recht nach § 87g Abs. 1 UrhG, soweit es der
VG WORT von Presseverlegern durch den Abschluss eines Wahrnehmungsvertrages in
Verbindung mit dem Vertrag Uber die EinrAumung des Presseverlegerleistungsschutz-
rechts gemaR § 87g UrhG zur Wahrnehmung eingeraumt ist.

2. Erwerb der Nutzungserlaubnis

Vorbehaltlich der Regelung zu Ziffer V.3. gelten die Rechte nach Ziffer V.1. mit der Zahlung
der tariflichen Vergltung als eingeraumt.

3. Rechtzeitiger Erwerb der Nutzungserlaubnis

Die Vergutungen fur News-Aggregatoren gemaf} Ziffer 11.3. und fir Suchmaschinen ge-
maf Ziffer ll.2. finden unter der Voraussetzung Anwendung, dass die Nutzungserlaubnis
der VG WORT vor Beginn der Nutzung erworben wird.

VI. Meldungen

1. Meldungen zur Berechnung der Vergiitung

1.1. News-Aggregatoren

News-Aggregatoren sind verpflichtet, der VG WORT die Bemessungsgrundlage gemaf}
Ziffer 11.2. fur das jeweils abgelaufene Kalenderjahr bis zum 1. Juli des Folgejahres an

news.aggregator@vgwort.de zu Uubermitteln. Die VG WORT behalt sich vor, Nachweise
zur Uberpriifung der Richtigkeit der Angaben zu verlangen.

1.2. Suchmaschinen

Bei Suchmaschinen wird die VG WORT die Berechnung der Vergitung anhand der Be-
rechnungsparameter dieses Tarifs vornehmen. Eine Meldung ist hierfur nicht erforderlich.

2. Meldung von Kontaktdaten
News-Aggregatoren und Suchmaschinen sind verpflichtet, der VG WORT ihre vollstandi-
gen Kontaktdaten, insbesondere die Rechnungsanschrift, sowie einen Ansprechpartner

ZuU benennen.
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VIl. Einzelne Woérter oder sehr kurze Ausziige aus einer Presseveroffentlichung
Als Nutzung einzelner Wérter oder sehr kurzer Ausziige aus einer Presseveroffentlichung

im Sinne von § 87g Abs. 2 Nr. 4 UrhG gilt die Ubernahme von mehr als 7 Wortern aus
einer Presseveroffentlichung.

Munchen, im August 2024

VG WORT

Seite 6



	I. Anwendungsbereich
	II. Vergütung für News-Aggregatoren
	1. Vergütung pro Kalenderjahr
	2. Bemessungsgrundlage
	3. Vergütung
	4. Definition News-Aggregatoren

	III. Vorläufiger Vergütungssatz für Suchmaschinen
	1. Vergütung pro Kalenderjahr
	2. Formel zur Berechnung des vorläufigen Vergütungssatzes
	3. Bemessungsgrundlage
	3.1. Betrag
	3.2. Ableitung des Betrages

	4. Marktanteile von Suchmaschinen
	5. Definition Suchmaschine
	6. Vorbehalt der nachträglichen Änderung

	IV. Repertoireanteil der VG WORT
	V. Rechteeinräumung
	1. Umfang der Rechteeinräumung
	2. Erwerb der Nutzungserlaubnis
	3. Rechtzeitiger Erwerb der Nutzungserlaubnis

	VI. Meldungen
	1. Meldungen zur Berechnung der Vergütung
	1.1. News-Aggregatoren
	1.2. Suchmaschinen

	2. Meldung von Kontaktdaten

	VII. Einzelne Wörter oder sehr kurze Auszüge aus einer Presseveröffentlichung

